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Editorial

W as mögen sie wohl bereithalten, die nächsten vier Jahre unter der Großen 
Koalition? Erste Schritte sind bereits getan, die neue Arbeitsministerin 

 Andrea Nahles peitscht im Eilverfahren ihr Rentenpaket durch. Und auch der ge-
setzliche Mindestlohn wird wohl ab 2015 Realität. Nun mag man die Menschen 
verstehen, die nach mehr als vierzig Jahren körperlicher Arbeit nicht mehr weiter 
können. Dass sie nun abschlagsfrei in Rente gehen dürfen, ist sicherlich gerecht. 
Doch was für den Maurer gilt, gilt nicht unbedingt für den Industriekaufmann. Gut 
wäre es gewesen, auf branchengebundene Lösungen zu vertrauen und die Tarif-
autonomie zu stärken. Denn für die Unternehmen bedeuten sowohl Mindestlohn 
als auch die Rente ab 63 große Herausforderungen.

Doch das sind nicht die einzigen Themen, die in den nächsten vier Jahren auf der 
Agenda stehen. Für die diesjährigen Ausgabe „Steuern & Recht“ haben wir einen 
kleinen Ausblick gewagt. Den Anfang macht Dr. Carsten Wettich mit einem Über-
blick über rechtliche Vorhaben und Diskussionen für die nächsten vier Jahre 
(S. 6–7). Worauf es bei der Reform des Erneuerbare Energien Gesetzes für Unterneh-
men ankommt, erklären Dr. Karen Möhlenkamp und Dr. Christoph Palme (S. 38-39).   

Weiteres aktuelles Thema ist die Diskussion um einen besseren IT-Datenschutz 
und der Kampf gegen Wirtschaftsspionage. Viele Unternehmen fragen sich zu 
Recht, warum sie es widerstandslos hinnehmen müssen, dass Betriebsinterna 
in Behörden in den USA landen. Im Koalitionsvertrag steht zwar etwas von einer 
 „Digitalen Agenda“, doch wie die Bedingungen für Unternehmen konkret verbes-
sert werden sollen, dazu konnte uns kein Ministerium näher Auskunft geben. Letzt-
endlich hilft nur Hilfe zur Selbsthilfe. 

Immerhin fand sich am Ende mit dem Verein „Deutschland sicher im Netz“ eine 
Adresse, die einen Fahrplan zur Wiederherstellung verloren gegangenen Vertrau-
ens skizzieren konnte (S. 14–15). Dem Autor Dr. Michael Littger an dieser Stelle 
nochmal herzlichen Dank dafür.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht das Team der Unternehmeredition. 

Nachgehakt

Verena Wenzelis
Redakteurin
Unternehmeredition

Verena Wenzelis 
wenzelis@unternehmeredition.de
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D
ie Bundesregierung hat sich im 
Koalitionsvertrag zum Ziel ge-
setzt, die Rahmenbedingungen 

zur Entfaltung von Mittelstand, Selbst-
ständigkeit und Existenzgründungen 
zu verbessern. So sollen u.a. die The-
saurierungsregelungen für Einzelun-
ternehmen geprüft werden. Die Mittel-
standsförderung soll fortgesetzt, die 
Mittelstandsfi nanzierung langfristig 
gesichert und Hemmnisse abgebaut 
werden. Die Einführung von Basel III 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für mittelständische Unternehmen sind einem stetigen 

Entwicklungsprozess unterworfen. Gerade zu Beginn der neuen Legislaturperiode lohnt sich 

ein Blick auf künftige Herausforderungen. VON DR. 31RST4N W4TTI3H

Was kommt auf 
Unternehmen zu?

Einführung

soll kritisch begleitet werden. Abzu-
warten bleibt, inwieweit die zunehmen-
de Regulierung im Finanzsektor und 
der von der Europäischen Kommissi-
on im Januar vorgelegte Vorschlag für 
eine EU-weite Bankenstrukturreform 
(Stichwort „Trennbanken“) zu Nachtei-
len für die Finanzversorgung und das 
Risikomanagement von mittelständi-
schen Unternehmen führen wird.

Unternehmensstrafrecht

Nach gegenwärtiger Rechtslage kön-
nen zwar Entscheidungsträger eines 
Unternehmens strafrechtlich zur Ver-
antwortung gezogen werden, nicht 
jedoch das Unternehmen selbst. Das 
Land Nordrhein-Westfalen hat im No-
vember 2013 einen Gesetzesentwurf 
zur Einführung eines gesonderten 
Unternehmensstrafrechts vorgestellt. 
Erfasst davon wären Unternehmen 
jeglicher Größe und Rechtsform. Das 
Gesetz würde es ermöglichen, Strafen 
unmittelbar gegen ein Unternehmen zu 
verhängen: von Geldstrafen über den 
Ausschluss von öffentlichen Geldern 
und Aufträgen bis hin zu einer Pranger-
wirkung in Form der Veröffentlichung 
einer Verurteilung und schließlich der 
Aufl ösung des Unternehmens. 

4rbschaftsteuer und 

Unternehmensnachfolge

Eine zentrale Bedeutung für die Über-
tragung von Betriebsvermögen in die 
nächste Generation kommt dem Erb-

schaft- und Schenkung(steuer)recht 
zu. Die derzeitige Regelung zur Erb-
schaftsteuer aus dem Jahr 2009 sieht 
Verschonungsabschläge unter der Vo-
raussetzung der Fortführung des Un-
ternehmens für einen defi nierten Zeit-
raum vor. Sie steht auf dem Prüfstand 
durch das Bundesverfassungsgericht. 

ZUR PERSON

Dr. 3arsten Wettich ist Rechts-

anwalt und Partner bei 2erner 

Fleck Wettich Partnerschaft von 

Rechtsanwälten mb2 mit Sitz 

in Düsseldorf. Die Sozietät ist 

auf den 2ereich Gesellschafts-

recht spezialisiert und hat einen 

besonderen Schwerpunkt in der 

2eratung von mittelständischen 

Unternehmen, Familienunterneh-

men und Unternehmerfamilien. 

www.bernerfl eckwettich.de

Die Europä ische 

Privatgesell-

schaft lässt 

 weiter auf sich 

warten.
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Einführung

Denn der Bundesfi nanzhof sieht die 
Regelungen als Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3 GG) 
und daher verfassungswidrig an. Mit 
einer Entscheidung des BVerfG ist in 
naher Zukunft zu rechnen. Es ist nicht 
auszuschließen, dass das Gericht die 
Bestimmung im Erbschaftsteuergesetz 
kippen wird.

Immerhin aber enthält der Koaliti-
onsvertrag die Aussage, dass die Un-
ternehmensnachfolge durch die Erb-
schaftsbesteuerung nicht gefährdet 
werden soll. Notwendig sei eine verfas-
sungsfeste und mittelstandsfreundlich 
ausgestaltete Erbschaft- und Schen-
kungsteuer, die einen steuerlichen 
Ausnahmetatbestand bei Erhalt von 
Arbeitsplätzen vorsieht. Damit dürfte 
es auch künftig Begünstigungen bei 
Unternehmensübergaben geben. Form 
und Höhe wären aber zunächst unklar, 
sollte das BVerfG die derzeitige Rege-
lung für verfassungswidrig erklären. 

Europäische Rechtsformen und grenz -

überschreitende Umwandlungen

Trotz wegweisender Entscheidun-
gen des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH), zuletzt zum grenzüberschrei-
tenden Formwechsel, und einzelner 
EU-Richtlinien zum Gesellschaftsrecht 
kann man nicht von einer EU-weiten 
Vereinheitlichung des Gesellschafts-
rechts sprechen. Dies insbesondere, 
da europaweite Vorschriften fehlen 
und weiterhin keine einheitliche su-
pranationale Rechtsform besteht. 
So verweisen die Bestimmungen zu 
der bislang einzigen „europäischen“ 
Rechtsform, der Europäischen Aktien-
gesellschaft (SE), in wichtigen Punkten 
auf das nationale Gesellschaftsrecht. 
Die Europäische Privatgesellschaft 
(SPE), die eine Art europäischer GmbH 
darstellen und sich insbesondere an 
den Mittelstand richten soll, lässt wei-
ter auf sich warten. Gleichwohl sind bei 
grenzüberschreitenden Sachverhalten 
erhebliche Fortschritte in der Praxis 

festzustellen. So gewinnen grenzüber-
schreitende Verschmelzungen oder 
der Wegzug von Unternehmen in an-
dere EU-Länder zunehmend an Bedeu-
tung und können bei entsprechender 
Beratung weitgehend rechtssicher 
durchgeführt werden. 

Knackpunkt Energiewende

Der industrielle Mittelstand ist auf eine 
sichere und umweltschonende, aber 
auch bezahlbare Versorgung mit Roh-
stoffen und Energie angewiesen. Im 
Rahmen der Energiewende stehen der-
zeit neben der Versorgungssicherheit 
ökonomische Aspekte im Mittelpunkt 
der Diskussion. Die Rahmenbedingun-
gen zur Förderung der erneuerbaren 
Energien, namentlich durch das Gesetz 
für den Vorrang Erneuerbarer Energi-

en (EEG), führen zu einer fi nanziellen 
Belastung nicht nur der Verbraucher, 
sondern insbesondere kleinerer und 
mittelständischer Unternehmen. Die 
an ihre Grenzen gestoßene EEG-Um-
lage soll reformiert werden. Dies gilt 
sowohl für die Höhe der Umlage als 
auch die Ausnahmeregelungen für be-
sonders stromintensive Betriebe. Die 
Einzelheiten befi nden sich noch im 
rechtspolitischen Fluss. 

Stichwort Nachhaltigkeit

Familienunternehmen standen schon 
immer für eine langfristig orientierte 
Unternehmenspolitik und gesellschaft-
liche Verantwortung. Gleichwohl sind 
auch sie betroffen von der unter dem 
Stichwort Corporate Social Respon-
sibility geführten Nachhaltigkeitsdis-
kussion, die nun auch Einfl uss in das 
Unternehmensrecht fi ndet. So sollen 
nach dem von der EU-Kommission 
angestrebten Richtlinienvorschlag Un-
ternehmen bereits ab 500 Mitarbeitern 
dazu verpfl ichtet werden, jährlich über 
die Ergebnisse ihres gesellschaftlichen 
Engagements im Nachhaltigkeitsbe-
reich zu berichten. 

Kartellbußgelder tref en 

den Mittelstand

Im Rahmen der Überwachung des Ver-
bots von Wettbewerbsbeschränkun-
gen geraten zunehmend auch mit-
telständische Unternehmen in den 
Fokus der Untersuchungen des Bun-
deskartellamts und der Europäischen 
Kommission. Hierauf müssen sich 
Unternehmen einstellen und ihre Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter sensibi-
lisieren, um hohe, teilweise für das 
Unternehmen Existenz gefährdende 
Geldbußen zu vermeiden. Immerhin 
geht die spezielle Regelung für Mit-
telstandskartelle im GWB, mit denen 
größenbedingten Nachteilen kleinerer 
und mittlerer Unternehmen (z.B. beim 
Einkauf) Rechnung getragen wird, den 
Bedürfnissen des Mittelstands nach. ■

Auch Mittel-

ständler geraten 

zunehmend in 

den Fokus des 

Bundeskartell-

amts.


